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dem Protokollführer erst nach Schluss der Sitzung vom V orsteher des politischen 
D epartem ents gemacht worden, da das Telegram m  der französischen Regierung 
erst später einging.

Die V erhandlungen sind somit zu einem befriedigenden Abschluss gelangt. 
D er Text der Ü bereinkunft kann [!] heute nicht mehr, er wird erst in einigen 
W ochen an einer Sitzung der Delegationen in Paris endgültig bereinigt werden. 
Dannzum al wird das politische D epartem ent einen A ntrag  vorlegen, der die 
schweizerischen Delegierten zur Unterzeichnung der Ü bereinkunft ermächtigt, 
wobei natürlich die Ratifikation durch den Bundesrat und die weitern eid- 
gen. Instanzen Vorbehalten bleibt. Das politische D epartem ent wird heute noch 
mit den Delegierten eine Mitteilung an die Presse über den Abschluss der V e r
handlungen und ihr Ergebnis festsetzen.5

5. Le 10 octobre, le Conseil fédéral approuvait le texte de son Message à l’Assemblée fédérale 
concernant la Convention entre la Suisse et la France réglant les relations de commerce et de bon 
voisinage entre les anciennes zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et des cantons 
suisses limitrophes, signée à Paris le 7 août 1921, E 1004 1/281 et sa publication dans FF, 1921, 
vol. IV, pp. 523 -633 .
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Le Jurisconsulte du Département politique, M. Huber, 
au Chef du Département politique, G.M otta

L. Dringlich und geheim Ossingen, 5. August 1921

B E R I C H T 1
Ü B E R  D IE  V O N  M IR  VO M  29. JU L I  BIS 3. A U G U S T  1921 IN B E R L I N  Ü B E R  

E I N E N  S C H W E I Z . - D E U T S C F I E N  S C H I E D S G E R I C H T S -  U N D  V E R 
G L E I C H S V E R T R A G E S  G E F Ü H R T E N  V E R H A N D L U N G E N

nebst folgenden Beilagen: «Leitsätze des Auswärtigen A m tes»2 der in Berlin 
vereinbarte vorläufige Vertragsentwurf, Entw urf zu einer Praeam bel des V ertra 
ges,3 Entw urf eines Schlussprotokolls.3

U nter  Bezugnahme auf die Darlegungen in dem vorerw ähnten Bericht ersuche 
ich Sie, mich wissen zu lassen

1) ob ich H errn G eheim rat G aus ersuchen darf, in der  Zeit vom ca 16. bis 
21. August in der Schweiz zu sein, um die Vertragsverhandlungen wenn möglich 
zu E nde zu führen,

1. Reproduit en annexe 1.
2. Reproduit en annexe 2.
3. Non reproduit.
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2) ob ich H errn Gaus eine Kopie der Praeambel mitteilen kann als einen V or
schlag, der den Bundesrat nicht bindet, von dem ich aber annehm en kann, dass er 
im W esentlichen seinen Intentionen entspricht.

Mit Rücksicht darauf, dass Herrn Gaus wenn möglich eine W oche vor seiner 
Abreise benachrichtigt sein möchte, wäre es mir sehr erwünscht, speziell über 
Punkt 1) bald Ihre Weisungen zu erhalten.4

Sofern Sie es nicht für notwendig erachten, schon im jetztigen Zeitpunkt den 
G esam tbundesrat mit der Angelegenheit zu befassen, möchte ich Ihnen beantra
gen, den Vertragsentwurf mit meinem begleitenden Bericht ausser den Mitglie
dern der Delegation für Auswärtiges sogleich auch Herrn Bundesrat Haeberlin, 
der den ersten Vorentwurf des politischen Departem entes überprüft hatte, vorzu
legen.

Über weitere in Berlin gepflogene politische Besprechungen (Rhein, Völker
bund) werde ich Ihnen einen besondern Bericht erstatten.5

A N N E X E  1

Geheim Ossingen, 4. August 1921

B E R I C H T
Ü B E R  D IE  V E R H A N D L U N G E N  B E T R E F F E N D  E I N E N  S C H W E I Z E R I S C H 

D E U T S C H E N  S C H I E D S G E R I C H T S -  U N D  V E R G  L E IC H S  V E R T R A G

Der Unterzeichnete ist am 29. Juli in Berlin eingetroffen und alsdann von Herrn Minister 
v. Planta beim Reichsminister des Auswärtigen, Dr. Rosen, und bei dem deutscherseits mit den 
Verhandlungen beauftragten Geheimrat Gaus eingeführt worden. Geheimrat Gaus behandelt alle 
wichtigeren Rechtssachen des Auswärtigen Amtes und nimmt ungefähr die Stelle ein, die Dr. Si
mons bekleidete, ehe er Minister wurde.

Täglich fanden mehrstündige Sitzungen statt, mit A usnahm e des zweiten Tages, an dem ich 
nach Kenntnis der vom Auswärtigen A m t aufgestellten Leitsätze (Beilage I )6 einen neuen, den 
schweizerischen und deutschen S tandpunkt verbindenden Vertragsentwurf ausarbeitete.

In der Hauptsache ist der von der Delegation für Auswärtiges prinzipiell gutgeheissene V oren t
wurf in den jetzigen, zwischen den beiden Unterhändlern  ganz unverbindlich vereinbarten V er
tragsentwurf übergegangen (Beilage 2).7

Die wesentlichen Abänderungen sind folgende:
1. Nach unserem Vorschlag sollte das Vergleichsverfahren in allen Fällen vorausgehen, und nur 

mangels Einigung der Parteien sollte in arbitralen Fällen ein Schiedsgericht angerufen werden k ön
nen. Das Auswärtige A m t schlug die umgekehrte Regelung vor. In erster L in ie  Schiedsgericht, Ver
gleichsverfahren nur da, wo ein Schiedsgerichtsverfahren nicht Platz greifen kann.

Obwohl m. E. ein Gerichtsverfahren wenn immer möglich vermieden werden sollte, und bei 
Scheitern der diplomatischen Verhandlungen ein Vergleichsverfahren keineswegs aussichtslos ist, 
glaubte ich in diesem Punkte entgegenkommen zu sollen, da auch bei uns das Schiedsgerichtsver
fahren im allgemeinen überschätzt wird und der Vertrag in der jetzigen Form sich nach aussen bes
ser präsentiert. Die Möglichkeit, dass in jedem Fall im Einverständnis der Parteien zunächst eine 
vergleichsweise Regelung versucht werde, ist gewahrt (Art. 12).

4. N ote de M otta en marge: Auswärtiges. Telegraphisch Herrn  Gaus durch die Gesandtschaft 
wissen lassen, dass wir, wenn möglich, die W iederaufnahme der Verhandlungen auf den 
16. Aug. erwünschen 8.6.21 M.
5. R apport du 17 août 1921, non reproduit, cf. E 2001 (B) 8 /23 .
6. Reproduit en annexe 2. Pour les principes suisses, cf. FF 1919, vd V, pp. 8 09—826.
7. N on reproduits.
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2. Das Auswärtige Amt wollte, in Anlehnung an den von Deutschland in Versailles übergebe
nen Völkerbundsentwurf, bei allen «vorwiegend politischen» Streitfällen die Einrede der Parteien, 
dass der Fall nicht arbitrabel sei, zulassen und die Mehrheit des Gerichts darüber entscheiden las
sen, dagegen den vielfach kritisierten Vorbehalt der sog. Lebensinteressen  unterdrücken, da dieser 
im Reichstag von den Linksparteien als veraltet angefochten würde. Dies wäre aber nur eine sehr 
scheinbare Verbesserung des Vertrages gewesen, tatsächlich würde die obligatorische Schiedsge- 
richtsbarkeit durch den Begriff «vorwiegend politisch» noch mehr als durch denjenigen der 
«Lebensinteressen» durchlöchert, da er noch allgemeiner und verschwommener ist.

Ich habe deshalb an dem Vorbehalt der «Lebensinteressen», von unwesentlichen A b än d eru n 
gen abgesehen, in der Form wie sie von der Delegation für Auswärtiges gutgeheissen wurde, festge
halten; es bedarf einer 4A Mehrheit, um diese E inrede umzustossen. Dagegen habe ich die deutsche 
Formel als die erste ergänzend und erweiternd acceptiert, jedoch nur so, dass es einer 4/5 Mehrheit 
bedarf, um wegen der Einrede des «vorwiegend politischen» Charakters einen Fall dem G erichte 
zu entziehen (Art. 4).

Im übrigen ist, auf deutschen  Vorschlag, der Kreis der arbitrabeln Fälle in wörtlicher A nlehnung 
an Art. 36 des Statutes des Ständigen Internationalen G erichtshofes des Völkerbundes bestimmt 
worden. Es kann uns nur recht sein, wenn in diesem Punkte tatsächlich gleiches Recht für uns im 
Verhältnis zu den V ölkerbundsstaaten und zu Deutschland geschaffen wird (Art. 2).

Das jetzt im Vertragsentwurf angenomm ene System, das auf den ersten Blick etwas künstlich 
scheinen mag, ist politisch durchaus berechtigt: Wo es sich um Existenzfragen handelt, bedarf  es 
zur A usübung zw ingender Gerichtsbarkeit der qualifizierten Mehrheit des Gerichts; in allen 
ändern Fällen bedarf es zu deren Einschränkung ebenfalls dieser Mehrheit.

3. W eder unser Vorentwurf noch die «Leitsätze» enthielten Bestimmungen über das anzu w en
dende Recht. Wir haben im Wesentlichen den Art. 38 des Statuts des Ständigen Internationalen 
Gerichtshofes übernomm en, ihn aber die A nlehnung an den Entw urf der 5 neutralen Staaten und 
an Art. 1 Z.G.B. verbessert (Art. 5).

4. In B ezugauf die B ildung des Schiedsgerichts undder Ständigen K om m issionhabenw ir  uns — 
auf meine Anregung — von unserm Vorentw urf sowohl als von den deutschen «Leitsätzen» en t 
fernt, indem, abgesehen von dem einen von jeder Partei ernannten Mitglied, die übrigen drei durch 
die Parteien gemeinsam zu bestimmen sind; nicht nur der O bm ann (Art. 6 und 13). Das bisherige 
System hatte fast immer zur Folge, dass nur der O bm ann als wirklich unbefangen gelten konnte. Die 
jetzt angenommene Lösung ist auch notwendig, um zu verhindern, dass die Bildung einer M ehr
heit bei der Unterscheidung über die Einrede der Lebensinteressen nicht tatsächlich unmöglich 
werde.

Dadurch, dass Vorkehrung getroffen ist, die mangelnde Einigung der Parteien bei W ahlen zu 
ersetzen (Art. 8 und 13), ist die G efahr ausgeschlossen, dass durch die gemeinsame Wahl von je drei 
Personen die Besetzung des Gerichts oder der Kommission unmöglich werde.

5. In Art. 9 ist eine neue Bestimmung aufgenommen worden, um zu verhindern, dass bei 
Schiedssprüchen über nationale Justizsachen ein unlösbarer Konflikt wegen der staatsrechtlichen 
Wirkungen des G rundsatzes der G ew altentrennung  eintrete.

6. Der Art. über die vorsorglichen M assnahmen und Nichtpräjudizierung des Urteils oder V er
gleichs (Art. 16) ist auf deutschen Wunsch dahin ergänzt worden, dass während des Vergleichsver
fahrens jede gewaltsame Selbsth ilfe  ausgeschlossen ist. W ährend des Gerichtsverfahrens versteht 
sich dies von selbst, weil das Urteil, ungleich dem Vergleichsvorschlag, bindet. Die Formel im 
schweizerisch-amerikanischen Bryan-Vertrag von 19138, die eine «Kriegserklärung» unter diesen 
Verhältnissen ausschliesst, wäre hier ebenso bedenklich, als sie in einem Vertrag mit A m erika 
gegenstandslos ist.

7. Dem der Delegation für Auswärtiges unterbreiteten V orentw urf war eine Präam bel nicht 
vorangestellt. Geheimrat Gaus bat mich, eine solche zu entwerfen, worauf ich ihm die in Beilage 39 
enthaltene vorlas ohne ihm das Schriftstück zu geben. Er war sichtlich erfreut und bemerkte, dass 
Deutschland in seiner gegenwärtigen Lage eine so warm gehaltene Formel nicht von sich aus hätte

8. Cf. D D S 5, n'" 387, 391 avec annexes.
9. N on reproduit.
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beantragen mögen. Da der Vertrag eine über seine Bestimmungen hinausgehende politische 
Bedeutung haben und den Willen der Schweiz, keine einseitig orientierten Politik zu treiben, 
bekunden soll, würde diese Formel, die auch eine versteckte A nerkennung und Bekräftigung 
unserer Neutralität enthält und den G edanken  des Art. 10 des Völkerbundspaktes modifiziert 
wiedergibt, wohl am Platze sein. Sie könnte aber, wenn nicht eine die Rechte des Völkerbunds hin
reichend wahrende Erklärung ebenfalls erreichbar ist. u. U. bei den Staaten des Völkerbunds 
verstimmen.

8. Zwei Punkte politischer Natur gaben zu wiederholter Erörterung Anlass, nämlich:
a. Verhältnis des Vertrages zu den schwebenden M einungsverschiedenheiten. Das Auswärtige 

Amt erklärte sofort, dass es die Streitigkeiten über die Kriegsschäden  einem Schiedsgericht nicht 
unterwerfen könne. G egenüber der Schweiz könnte es dies an und für sich tun, nicht aber gegen
über den ändern  Neutralen, da in diesem Falle unter Um ständen wegen der Seeschäden ganz gewal
tige Verpflichtungen ihm daraus erwachsen würden, deren Erfüllung in Widerspruch zu den R epa
rationspflichten treten  könnte. Deutschland will offenbar auch nicht, dass die Frage betreffend 
Verantwortlichkeit für die U-Boot-Schäden u.dgl. durch Schiedsgerichte geprüft werde.

Ein Nachgeben Deutschlands in diesem Punkt scheint mir ausgeschlossen, wenn auch die Mög
lichkeit besteht, dass einzelne Fragen auf G rund besonderer A bm achung schiedsgerichtlich ausge
tragen werden. Den Vertrag an diesem Punkte scheitern zu lassen, hat keinen Sinn, da wir ohne ihn 
Deutschland noch weniger zum Einlenken in diesen M einungsverschiedenheiten bringen können.

Übrigens enthalten viele Schiedsverträge die Bestimmungen, dass sie nur auf künftig entste
hende Streitigkeiten Anw endung finden. Die ablehnende Haltung Englands und Frankreichs 
gegenüber der obligatorischen Gerichtsbarkeit ist jedenfalls wesentlich durch ähnliche Ü berlegun
gen bestimmt wie diejenigen des Auswärtigen Amtes im vorliegenden Falle.

b. A m  schwierigsten gestaltete sich die E rörterung über den Vorbehalt zu  G unsten der V ölker
bundspflichten  der Schweiz. Schon die Aussprache über die Registrierung des Vertrages zeigte das 
Heikle unserer Position; in diesem Falle konnte die Schwierigkeit leicht umgangen werden, indem 
man das Inkrafttreten um 1 M onat gegenüber dem Austausch der Ratifikationen verschoben hat. 
D adurch ist genügend Zeit für die Registrierung gewonnen.

Meine Forderung, es sei festzustellen, dass die Schweiz durch den neuen Vertrag keine mit dem 
V ölkerbundspakt unvereinbare Pflichten übernehm en wolle, würde von deutscher Seite wohl ver
s tanden und selbstverständlich gefunden; andererseits wurde aber darauf hingewiesen, dass es für 
Deutschland kaum möglich sei anzuerkennen, dass der Vertrag in gewissen künftigen Fällen, auf 
die er an sich zutreffen würde, von Deutschland nicht angerufen werden könne oder gar, dass 
Deutschland zum voraus die Sanktionsmassregeln des Völkerbundes gegen sich indirekt gutheisse. 
Es traten sofort die Schwierigkeiten an den Tag, die in dem Bericht und Antrag des Politischen 
D epartem ents betreffend Nichtkündigung des Neutralitä tsabkommens vom 18. Oktober 1907 dar
gelegt w orden sind. Aus dem Umstand, dass einerseits Deutschland dem Völkerbund nicht ange
hört und andererseits der Völkerbund beansprucht, Recht auch für ihm nicht angehörende Staaten 
zu schaffen (Art. 17 des Paktes), ergeben sich schiefe Situationen, die eine klare und glatte Lösung 
unter W ahrung voller Gleichberechtigung der beiden Parteien kaum zulassen.

Ich habe gewünscht, dass die Besprechungen und Vorschläge über diesen Punkt zunächst einen 
streng vertraulichen und mehr privaten Charakter haben sollten. Ich wollte aber den Eindruck 
zurücklassen, dass wir W ert auf eine uns befriedigende Lösung in diesem Punkte legen, und es war 
unverkennbar, dass Herr Geheimrat Gaus, der zuerst keine grossen Bedenken hatte, dann aber am 
folgenden Tag zu einem entgegengesetzten Schlüsse gekommen war, sich nachher angelegentlich 
bemühte, eine beidseitig annehm bare Formel zu finden. Ziffer 3 des Schlussprotokolls ist sein 
zuletzt gemachter Vorschlag. E r  ist allenfalls annehm bar; besser wäre eine Formel folgenden 
Inhalts: «Die Parteien sind einverstanden, dass der gegenwärtige Vertrag nicht so ausgelegt werden 
kann, dass daraus ein W iderspruch mit den von der Schweiz durch ihren Beitritt zum Völkerbund 
übernomm enen Pflichten sich ergeben würde.» H err Gaus hielt dies als für vom deutschen S tand
punkt aus unannehmbar. Herr von Planta, mit dem ich vor dessen Abreise die damals noch nicht 
angeschnittene Frage erörterte, meinte, dass man nicht auf Schwierigkeiten stossen würde.

Die Regelung des Verhältnisses des Vertrages zum Völkerbund wäre m. E. leicht erreichbar in 
einem geheimen Protokoll. Ein solches nützt uns nichts, weil wir eine Diskussion über die ganze
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Sache im Völkerbund oder von Seiten derjenigen Kreise, die den vorliegenden Vertrag etwas 
beargwöhnen, von vornherein  ausschliessen möchten.

9. Das Auswärtige A m t wünscht, den Vertrag m it m öglichster Beschleunigung abzuschliessen. 
Es ist in Aussicht genommen, dass H err Gaus in der Zeit ca. vom 15.—21. August nach Bern käme 
mit der Vollmacht zur Unterzeichnung.

Mit Rücksicht auf den Umstand, dass der Unterzeichnete vom 22. an an den V erhandlungen der 
Blockadekommission teilnehmen muss, und dass die Völkerbundsversammlung am 5. September 
beginnt, müssen die Verhandlungen entweder gleich nach Mitte August wieder aufgenom m en wer
den oder dann auf längere Zeit verschoben werden.

Mit Rücksicht auf die unsichere Lage im Reich und die sich aus ihr ergebenden Möglichkeiten 
von Personalveränderungen erscheint ein baldiger Abschluss angezeigt.

10. Die Verhandlungen wurden stets im denkbar besten E invernehm en geführt und es wurden 
dem Unterzeichneten von Seiten des Reichsministers und anderer Herren des Auswärtigen Amtes 
verschiedene Aufmerksamkeiten erwiesen.

A N N E X E  2

L E I T S Ä T Z E  F Ü R  D IE  V E R H A N D L U N G E N  M IT  D E R  S C H W E I Z  Ü B E R  D E N  
A B S C H L U S S  E IN E S  S C H I E D S -  U N D  V E R G L E I C H S  V E R T R A G  ES

1.) Deutschland und die Schweiz verpflichten sich, alle künftig zwischen ihnen entstehenden 
Staatenstreitigkeiten, die nicht auf diplomatischem Wege haben erledigt werden können, nach 
Massgabe der folgenden Bestimmungen entweder einem schiedsgerichtlichen V erfahren oder 
einem Vergleichsverfahren zu unterwerfen.

2.) Das Schiedsgerichtliche Verfahren regelt sich nach den Bestimmungen der Artikel 41 bis 90 
des Haager Abkom m ens zur friedlichen Erledigung internationaler Streitigkeiten vom 18. O ktober 
1907. Es findet, vorbehaltlich der Bestimmung unter 3, bei denjenigen Streitigkeiten statt, welche 
betreffen:

a) die Auslegung eines zwischen den beiden Parteien geschlossenen Staatsvertrags,
b) irgendeine Frage des internationalen Rechts,
c) das Bestehen einer Tatsache, welche die Verletzung einer internationalen Verpflichtung 

bedeuten würde,
d) Umfang und A rt  der W iedergutmachung im Falle einer solchen Verletzung.
Bestehen zwischen den Parteien M einungsverschiedenheiten darüber, ob eine Streitigkeit zu 

den vorstehend b e z e ic h n te n  Streitigkeiten gehört, so hat über diese Frage das Schiedsgericht zu 
entscheiden.

3.) Behauptet eine Partei bei einer Streitigkeit der unter 2 bezeichneten Art, dass es sich dabei 
um eine Angelegenheit von überwiegend politischer Bedeutung handle, so wird die Streitigkeit, 
falls die Behauptung von der ändern Partei als zutreffend anerkannt wird, nicht dem schiedsge
richtlichen Verfahren, sondern dem Vergleichsverfahren überwiesen. Wird dagegen die B ehaup
tung von der ändern Partei nicht als zutreffend anerkannt, so ist sie vom Schiedsgericht nachzuprü
fen, welches die Streitigkeit im Falle der A nerkennung der Richtigkeit der Behauptung dem  V er
gleichsverfahren überweist, im Falle der N ichtanerkennung dagegen selbst entscheidet.

4.) Im Vergleichsverfahren werden alle diejenigen Streitigkeiten behandelt, die nicht nach den 
vorstehenden Bestimmungen vom Schiedsgericht zu entscheiden sind.

5.) Das Vergleichsverfahren wird in dem zwischen Deutschland und der Schweiz abzuschlies- 
senden Vertrage nach dem Vorbilde des Vertrages zwischen den Vereinigten Staaten von Am erika 
und Frankreich vom September 1914 geregelt. Von der A ufnahm e einer dem Artikel 3 Abs. 2 d ie
ses Vertrages entsprechenden Bestimmung in den deutsch-schweizerischen V ertrag ist jedoch 
abzusehen. Ferner tritt an Stelle der im Artikel 5, Abs. 3 des Vertrags vorgesehenen Frist von einem 
Jahre eine Frist von 6 Monaten.
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6.) Verweigert oder verzögert eine Partei die von ihr in einem schiedsgerichtlichen Verfahren 
nach Artikel 45 des Haager Abkom m ens vorzunehm enden Handlungen, so sind diese Handlungen 
auf Antrag  der ändern Partei von der gemäss Nr. 5 gebildeten Vergleichskommission vorzuneh-

112
E 1004 1 /280

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 9 août 1921

2363. Gotthardvertrag

Eisenbahndepartement 
Antrag vom 6. August

In dem Übereinkommen vom 21. Juli 19201 betreffend die Gotthardbahn hat 
Italien der Schweiz das Recht zugestanden:

1. den im Übereinkommen vom 1. Juli 19182 für die Ausserkraftsetzung der 
vorübergehenden Zuschläge für den Personen- und Gepäckverkehr im Durch
gang über die Gotthardlinie vereinbarten Zeitpunkt bis zum 10. Januar 1922 hin
auszuschieben;

2. mit der im Art. 12 des Gotthardvertrages auf den 1. Mai 1920 vorgeschrie
benen Herabsetzung der Bergzuschläge für den Güterverkehr bis zum l.M ai 
1921 zuzuwarten.

Eine gleiche Vereinbarung wurde auf dem Wege des Notenwechsels mit 
Deutschland getroffen.

Nach diesen Abmachungen wäre die Schweiz somit verpflichtet gewesen, die 
ursprünglichen, im Jahre 1910 bereits um 35% gekürzten Bergzuschläge für den 
Durchgangsgüterverkehr der Gotthardlinie auf den 1. Mai 1921 um weitere 15% 
herabzusetzen. Ferner hätte sie auf die Erhebung von Zuschlägen zu der im 
Art. 10 des Gotthardvertrages vorgesehenen Taxen für den Personen- und 
Gepäckverkehr im Durchgang über die Gotthardlinie vom 10. Januar 1922 an 
verzichten müssen.

Die seit dem Abschluss der in Betracht kommenden Vereinbarungen aufge
stellte besondere Ertragsrechnung für die Gotthardbahn ergab, dass die Einnah
men aus dem Betrieb des ehemaligen Gotthardbahnnetzes auch im Jahre 1919 
nicht ausreichten, um die Betriebsausgaben, einschliesslich der Verzinsung und 
Tilgung des Anlagekapitals und der vorgeschriebenen Rücklagen in den Erneue
rungsfonds, zu decken. Eine baldige Besserung der Vehältnisse war nach aller 
Voraussicht — die seitherigen Erfahrungen haben diese Befürchtungen leider nur 
zu sehr bestätigt — nicht zu erwarten. Unter diesen Umständen ergab sich für die 
Schweiz die Notwendigkeit, mit allem Nachdruck dahin zu wirken, dass sie davon

1. RO, 1920, Tom e 36, pp. 431—432.
2. RO, 1918, Tom e 34, p.770.
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